
 Anlage 2 zur Drucksache Nr.  
 

Satzung über die Veränderungssperre Nr. 120 
für den Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 545, 4. Änderung, 

-Schulenburger Landstraße West- 
 
Aufgrund der §§ 14 und 16 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 8.12.1986 (BGBl. I S. 2253) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3.11.2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 4.1.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) geändert worden ist und § 10 Abs. 1 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) – Art. 1 des Gesetzes zur Zusammenfassung und Moder-
nisierung des niedersächsischen Kommunalverfassungsrechtes vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576 
vom 23.12.2010), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.9.2022 (Nds. GVBl. S. 588), 
hat der Rat der Landeshauptstadt Hannover am .........................   .. folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Für den Geltungsbereich des künftigen Bebauungsplans Nr. 545, 4. Änderung, -Schulenburger Land-
str. West- wird eine Veränderungssperre beschlossen. Der Geltungsbereich wird begrenzt durch die 
Schulenburger Landstraße - ausgenommen der Grundstücke Schulenburger Landstraße 109 und 111 
-, die Sorststraße, die Straße Rehagen sowie durch die südlichen Grundstücksgrenzen der Grundstü-
cke Grambartstraße 30 und 33, Mogelkenstraße 15 und Schulenburger Landstraße 125.- Anlage -. 

 

§ 2  
Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre dürfen 
 
1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt wer-

den, 
2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und baulichen Anla-

gen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht 
vorgenommen werden. 

 

§ 3 
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Bestimmungen des § 2 dieser Satzung 
zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 10 Abs. 5 NKomVG mit einer Geldbuße bis zu 
5.000, -- € geahndet werden. 
 

§ 4 
Wenn überwiegend öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der Veränderungssperre eine 
Ausnahme zugelassen werden. 
 

§ 5 
Vorhaben, die vor Inkrafttreten dieser Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden sind, Vor-
haben, von denen die Landeshauptstadt Hannover nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis 
erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen 
werden dürfen, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung, werden 
von der Veränderungssperre nicht berührt. 
 

§ 6 
Die Satzung tritt mit dem Tag der Verkündung im elektronischen amtlichen Verkündungsblatt der Lan-
deshauptstadt Hannover in Kraft. Die Veränderungssperre tritt, soweit sie nicht gemäß § 17 Abs. 1 und 
2 BauGB verlängert wird, nach Ablauf von zwei Jahren, auf jeden Fall mit Eintritt der Rechtsverbind-
lichkeit des Bebauungsplans Nr. 545, 4. Änderung außer Kraft. 
 
Hannover,  
 

 
 
       (Onay) 
Oberbürgermeister (Siegel)  


